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Wien, 02. Juli 2010 
 
 

 
 

Ausschreibung 

 

der ÖSTERREICHISCHEN JUGENDMEISTERSCHAFTEN 
im WASSERSPRINGEN 2010 

 
 

 
 
Termin: 23. – 25. Juli 2010 
Ort:  Wien, Stadionbad 
 
Trainingszeiten: 
 
Beginnend mit Freitag, 23. Juli vor den Wettkämpfen 
 
1. Wettkampffolge: 
 
Freitag, 23.Juli 2010 
17.30 Uhr     Technische Sitzung 
18.30 Uhr Jugend A,B,C,D männlich  Kunstspringen 3 m 
anschl. Jugend A,B,C,D weiblich  Kunstspringen 1 m 
 
Samstag, 24. Juli 2010 
08.30 Uhr Jugend A,B,C,D weiblich  Kunstspringen 3 m 
anschl. Jugend A,B,C,D männlich  Kunstspringen 1 m 
 
Sonntag 25. Juli 2010 
08.30 Uhr ALLE KLASSEN   Turmspringen 
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2. Meldungen sind mittels EXCEL – Tabelle (Name, Verein, Jahrgang, Altersklasse, 
Bewerb) an die Geschäftsstelle des OSV und an Herrn Aristide Brun 
(aristide.brun@gmx.net) bis zum Meldeschluss,  Donnerstag, 22. Juli 2010 zu senden. 
 
3. Nenngeld: pro Teilnehmer und Wettkampf € 5 
Das Nenngeld ist auf das Konto des Landesschwimmverbandes Wien einzubezahlen: 
 
Kto.Nr. 09 625 254 900 bei CABV, BLZ: 11000 
 
4. Reuegeld: Für Meldungen, die bis zum Meldeschluss widerrufen werden, wird kein 
Reuegeld eingehoben. Werden sämtliche Meldungen eines Springers für einen Wettkampf 
spätestens eine halbe Stunde vor Beginn desselben Wettkampfabschnittes zurückgezogen, 
weil dieser Springer am Veranstaltungsort nicht anwesend ist, oder wegen Erkrankung oder 
sonstigen Gründen an Wettkämpfen dieses Veranstaltungsabschnittes nicht teilnehmen 
kann, so wird ein Reuegeld in der Höhe des Nenngeldes eingehoben. 
 
In allen anderen Fällen, in denen eine Meldung nicht eingehalten oder der Verzicht nicht 
rechtzeitig gemeldet wird, werden Reuegelder in der zehnfachen Höhe des Nenngeldes 
eingehoben, ausgenommen hiervon sind Wettkämpfe der Kinderklasse, hier beträgt das 
Reuegeld die dreifache Höhe des Nenngeldes. 
 
5. Quartiere sind von den teilnehmenden Vereinen selbst zu besorgen. 
 
6. Auszeichnungen: Die ersten Drei eines jeden Wettkampfes erhalten Medaillen. 
 
7. Schwimmerpässe müssen vorgelegt werden.  
 
8. Durchführender Landesverband: Landesschwimmverband WIEN 
 
Jugend A, B, C nach FINA 
Jugend D – 5 Sprüngen (3 + 2) 
 
 
 
 

Mit sportlichen Grüßen 
ÖSTERREICHISCHER SCHWIMMVERBAND 

Dipl.Ing. Grete Kugler 
Sprungwart 

 
F.d.R.d.A. 

 
Thomas Gangel 

Generalsekretär 


